
blick auf die Wirksamkeit des internen Kontrollsys-
tems, des Risikomanagementsystems und des internen 
Revisionssystems. Stets muss zunächst die Frage geklärt 
werden, ob und in welcher Ausprägung und Effizienz der-
artige Systeme im Unternehmen oder im Konzern vorhan-
den sind. Allein die Tatsache, dass sie existieren, besagt 
noch nichts. Der Aufsichtsrat muss für sich auch die Fra-
ge beantworten, ob sie in der Praxis tatsächlich wirkungs-
voll sind. Mit beiden Fragen beschäftigt sich auch der 
Abschlussprüfer eines Unternehmens. Allerdings geht die 
Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrats darüber hinaus. 
Sie umfasst auch solche Teile der Kontroll- und Überwa-
chungssysteme im Unternehmen, die keinen Bezug zur 
Rechnungslegung haben. Aufsichtsrat bzw. Prüfungsaus-
schuss müssen sich auch deshalb fragen, in welcher Form 

und in welchem Umfang eigene Prüfungen zur Überwachung der Wirksamkeit 
vorgenommen werden sollen und können.

daS interne KontrollSYSteM_ Das interne Kontrollsystem (IKS) umfasst 
die Maßnahmen und Kontrollen innerhalb des Unternehmens, mit denen si-
chergestellt werden soll, dass die Geschäftstätigkeit des Unternehmens im 
Rahmen der gesetzlichen Ordnung, der satzungsmäßigen Vorgaben und der 
Beschlüsse der Unternehmensorgane erfolgt. Zu den Sorgfaltspflichten des 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters (vgl. § 93 AktG) gehört es, 
entsprechende organisatorische Vorkehrungen im Unternehmen zu treffen und 
dafür zu sorgen, dass diese wirksam sind. 

Der Teil des IKS, der für die Rechnungslegung des Unternehmens oder 
Konzerns relevant ist, ist auch Gegenstand der Prüfung durch den Jahres- bzw. 
Konzernabschlussprüfer. Dessen Wirksamkeitsprüfung erfolgt zweistufig: 
Nachdem der Aufbau des Systems überprüft wurde (Vorhandensein, Ange-

GMBh, niCht KapitalMarKtorientiert, aufSiChtSrat faKultativ

nur Abschlussprüfung

GMBh, niCht KapitalMarKtorientiert, aufSiChtSrat oBliGatoriSCh

Verweis auf § 107 Abs. 3 S. 2 AktG im Mitbestimmungsgesetz
und Drittelbeteiligungsgesetz

GMBh, KapitalMarKtorientiert, aufSiChtSrat faKultativ

„Financial Expert“ muss berufen werden, soweit Gesellschaftervertrag nichts 
Abweichendes regelt, Konkretisierung der Überwachungspflichten betrifft nur 
die Abschlussprüfung (§ 52 Abs. 1 GmbHG)

GMBh, KapitalMarKtorientiert, aufSiChtSrat oBliGatoriSCh

Verweis auf § 107 Abs. 3 S. 2 AktG im Mitbestimmungsgesetz und
Drittelbeteiligungsgesetz

aKtienGeSellSChaft, niCht KapitalMarKtorientiert

aKtienGeSellSChaft, KapitalMarKtorientiert

gesetzliche Pflicht Unternehmensform Optional

anwendunG deS BilMoG naCh unternehMenSforMen 

Financial Expert im 
Aufsichtsrat

Konkretisierte  
Überwachungsaufgaben

Einrichtung eines  
Prüfungsausschusses

Offenlegungspflichten zur 
Corporate Governance

18 Mitbestimmung 4/2010




